
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bundesnetzagentur bereitet Neu-
gestaltung des Kapazitätsmana-
gements vor 
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Die Beschlusskammer 7 der Bundesnetzagentur hat am 9. Februar 2010 unter dem Aktenzeichen BK7-10-001 
ein Festlegungsverfahren zur Neugestaltung des Kapazitätsmanagements im Gasmarkt eingeleitet. Mit der Ein-
leitungsverfügung macht die Beschlusskammer konkrete Vorgaben zur Erarbeitung eines Standardangebots 
durch die betroffenen 13 Fernleitungsnetzbetreiber bis zum 12. April 2010 sowie einige Vorschläge für ergän-
zende Festlegungen. Auf Basis des oder der vorgelegten Standardangebote sowie der Stellungnahmen wird die 
Beschlusskammer anschließend die endgültige Verfügung erlassen. Durch die Neugestaltung sollen die Rah-
menbedingungen für den Gaswettbewerb weiter verbessert werden. Der Newsletter gibt einen Überblick über 
die vorgesehenen Regelungen. 

REGELUNGEN IN DER FESTLEGUNG

Kerninhalte der geplanten neuen Regelungen sind 
die Einführung einer Kapazitätsbündelung, die Ver-
einheitlichung von Kapazitätsprodukten und die 
Verbesserung des kurzfristigen Angebots von fes-
ten Kapazitäten.  

Die Festlegung enthält folgende Einzelpunkte:  

EINFÜHRUNG EINER KAPAZITÄTSBÜNDE-
LUNG. Die Regelung zielt auf eine Zusammenfas-
sung von angebotenen Kapazitäten zwischen 
Marktgebieten und Grenzkopplungspunkten, so 
dass nur noch eine einheitliche Nominierung erfor-
derlich und möglich sein wird. Dadurch soll der 

Transport zwischen zwei Marktgebieten bzw. zwei 
Ländern ermöglicht werden. Außerdem sollen die 
betroffenen Fernleitungsnetzbetreiber damit die 
einzelnen Leitungen in abgestimmter Art und Wei-
se optimiert nutzen können. 

VEREINHEITLICHUNG VON KAPAZITÄTSPRO-
DUKTEN. Dabei sollen alle Aufschläge für Entgel-
te bei Laufzeiten von weniger als einem Jahr abge-
schafft werden. Dies soll den Netzzugang für 
Transportkunden deutlich erleichtern und die der-
zeitige Fragmentierung des Kapazitätsmarktes auf-
grund zu vieler unterschiedlicher Produkte verrin-
gern. Außerdem soll bei allen auf Jahresbasis be-
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ginnenden Verträgen die Laufzeit am 1. Januar 
eines Jahres beginnen.  

RÜCKGABE VON KAPAZITÄTSRECHTEN. Inha-
ber von Kapazitätsrechten sollen diese an den 
Netzbetreiber zurückgeben können, der sie dann als 
Primärkapazität vermarktet. Das Rückgaberecht 
soll zu einer Erhöhung der Primärkapazitäten füh-
ren. 

ERMÖGLICHUNG EINES TÄGLICHEN KAPAZI-
TÄTSANGEBOTES. Die Nominierung soll in den 
Vormittag verschoben und die Renominierung ein-
geschränkt werden, so dass Kapazitäten frei wer-
den, die dem Markt als feste Day-Ahead-
Kapazitäten angeboten werden können. 

INITIALE NOMINIERUNG BIS 10 UHR DES 
VORTAGES. Der Zeitpunkt der initialen Nominie-
rung an Marktgebietskopplungspunkten und Grenz-
kopplungspunkten soll von 14 Uhr auf 10 Uhr vor-
verlegt werden. Dadurch soll das berechtigte Inte-
resse des Kapazitätsinhabers auf Nutzung der von 
ihm gebuchten festen Kapazitäten mit dem Bedürf-
nis anderer Marktteilnehmer auf Nutzung der vom 
ursprünglichen Kapazitätsinhaber nicht genutzten 
Kapazität in Einklang gebracht werden. Dagegen 
sollen die Allokationsdaten für die Ausspeisemen-
gen aber nach wie vor erst um 13 Uhr zur Verfü-
gung gestellt werden müssen.  

EINSCHRÄNKUNG DER RECHTE ZUR RENO-
MINIERUNG. Grundsätzlich sollen 90 Prozent der 
gebuchten Kapazität durch eine renominierte Kapa-
zität nicht überschritten bzw. 10 Prozent nicht un-
terschritten werden. Wenn ursprünglich mindestens 
80 Prozent bzw. höchstens 20 Prozent der gebuch-
ten Kapazität nominiert werden, dann soll noch die 
Hälfte der gebuchten aber noch nicht nominierten 
Kapazität für eine Renominierung in Anspruch 
genommen werden können. Von dieser Beschrän-
kung ausgenommen werden Netznutzer, die insge-
samt weniger als 10 Prozent der ausgewiesenen 
technischen Jahreskapazität gebucht haben.  

AUKTIONIERUNG DER FESTEN DAY-AHEAD-
KAPAZITÄTEN. Um zusätzliche Anreize zur Er-
höhung der Marktliquidität zu geben, sollen Kapa-

zitäten an Koppelpunkten zwischen Marktgebieten, 
in denen ein Börsenhandel stattfindet, durch die 
Börse gekoppelt mit einem Gashandelsprodukt 
angeboten werden. Nur Kapazitäten, die dann noch 
nicht vergeben sind, sollen in einer eigenen Auktion 
angeboten werden. 

VERSTEIGERUNG KNAPPER KAPAZITÄTEN. 
Darüber hinaus schlägt die die Bundesnetzagentur 
Konkretisierungen für die Versteigerung knapper 
Kapazitäten vor. Diese Versteigerung ist ohne kon-
krete Ausgestaltung in der Gasnetzzugangsverord-
nung vorgesehen, wenn mehr als 90 Prozent der 
technisch verfügbaren Kapazitäten gebucht sind. 
Weiter sieht die Bundesnetzagentur vor, dass Kapa-
zitäten maximal für das kommende Jahr in einem 
ein- oder mehrstufigen Verfahren versteigert wer-
den sollen. Zu dieser Frage sollen die betroffenen 
Fernleitungsnetzbetreiber Vorschläge einbringen. 

UMSETZUNGSFRIST. Die Festlegung soll zum 1. 
Januar 2011 in Kraft treten. Diese Frist ist aller-
dings gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
IT-Aufwandes noch zu modifizieren. 

ERGÄNZENDE FESTLEGUNGEN  

— Auch bestehende Verträge sollen angepasst 
werden. In dem Entwurf ist jedoch noch kein 
Datum eingesetzt, bis zu dem dies erfolgen soll. 

— Bei Grenzübergangspunkten sollen abweichen-
de Regelungen möglich sein, wenn der Netz-
betreiber auf der anderen Seite der Grenze der 
Einführung gebündelter Kapazitätsprodukte 
nicht zustimmt. Diese müssten jedoch mit der 
Bundesnetzagentur abgestimmt werden. 

— Die Festlegung enthält keine Regelungen zur 
Anerkennung von mit den Änderungen verbun-
denen Kosten der Netzbetreiber im Rahmen der 
Entgeltregulierung und auch keine Regelungen 
für Anreize, angebotene Kapazitäten zu maxi-
mieren. Dazu werde die Bundesnetzagentur – 
falls notwendig - zu einem späteren Zeitpunkt 
Gespräche führen. 
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FAZIT 

An den von der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen Regelungen wird sich nach den bisherigen Erfahrungen 
mit Festlegungen wahrscheinlich nur noch wenig ändern. Ob sie tatsächlich schon zum 1. Januar 2011 einge-
führt werden, bleibt abzuwarten. Jedenfalls könnte der Schritt zu einem Angebot gebündelter Kapazitäten eine 
erhebliche Verbesserung bei der Kopplung der Märkte darstellen. 
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DR. LIANE THAU 
RECHTSANWÄLTIN, PARTNERIN, BERLIN 

 

GÖRG 
Klingelhöferstraße 5 
10785 Berlin 
Tel: + 49 (0) 30 884 503 - 187 
E-Mail: lthau@goerg.de 

— Arbeitsbereiche: Energierecht, Umweltrecht, Bau- und Anlagenrecht 

— Beratung von Unternehmen bei der Errichtung und Modernisierung von Energieanlagen (privates Bau- und 
Anlagenrecht, öffentliches Recht) sowie anlageorientierter Veräußerung von Windenergie- und Solaranla-
gen 

— Vertretung einer Landesregulierungsbehörde in deren Entgeltgenehmigungsverfahren Netzentgelt (Be-
schwerdeverfahren OLG) 

— Langjährige Prozesserfahrung in komplexen Verfahren 

— Service-Line Wirtschaftsverwaltungsrecht 

— Rechtsanwältin seit 1990, zunächst in der überörtlichen Sozietät Gaedertz Vieregge Quack Kreile, 2002 
Wechsel zu GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten 

— Fremdsprachen: englisch, russisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIESER ÜBERBLICK DIENT AUSSCHLIEßLICH DER ALLGEMEINEN INFORMATION UND KANN KONKRETEN RECHTSRAT IM EINZELNEN 
FALL NICHT ERSETZEN. SPRECHEN SIE BEI FRAGEN BITTE IHREN GEWOHNTEN ANSPRECHPARTNER BEI GÖRG ODER DEN/DIE AUTO-
REN UNTER +49 (030-884503-187) ODER LTHAU@GOERG.DE AN.    

UNSERE STANDORTE:  
BERLIN ■ Klingelhöferstraße 5 ■ 10785 Berlin ■ Tel. +49-30-884 503-0 ■ Fax +49-30-882 715-0 
ESSEN ■ Alfredstraße 220 ■ 45131 Essen ■ Tel. +49-201-38 44 4-0 ■ Fax +49-201-38 44 4-20 
FRANKFURT/M. ■ Neue Mainzer Straße 69-75 ■ 60311 Frankfurt/M. ■ Tel. +49-69-17 00 00-17 ■ Fax +49-69-17 00 00-27 
KÖLN ■ Sachsenring 81 ■ 50677 Köln ■ Tel. +49-221-33 66 0-0 ■ Fax +49-221-33 66 0-80 
MÜNCHEN ■ Prinzregentenstraße 22 ■ 80538 München ■ Tel. +49-89-30 90 667-0 ■ Fax + 49-89-30 90 667-90 
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